
 

 

 
 

Gemäß § 7 Allgemeine Bedingungen für die 
Feuerversicherung (AFB) kann, wenn Si-
cherheitsvorschriften nicht eingehalten werden, 
der Versicherungsschutz beein-trächtigt sein. 
Diese Regelung gilt auch für andere, vertraglich 
vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen 
(AVB) mit Feuer-deckung.

Quelle: VdS  VdS Schadenverhütung

Sicherheitsvorschriften für
elektrische Anlagen bis 1000  Volt

Neben  den  gesetzlichen  und  behördlichen
gelten  die  folgenden  vereinbarten  Si-
cherheitsvorschriften  für  elektrische  Anlagen
bis 1000  Volt.

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

1.1  Der  Versicherungsnehmer  hat  sowohl
beim  Neubau  von  Elektroanlagen  als auch bei
allen  Umbau-  und  Instandsetzungs arbeiten
an  elektrischen  Anlagen  und  Geräten  eine
Elektrofachkraft  hinzuzuziehen.  Die
Ausführung  der  genannten  Arbeiten  ist  der
Elektrofachkraft  mit  der  Auflage  zu
übertragen,  dass  sie   gesetzliche  und
behördliche  Sicherheitsvorschriften,  die  VDE-
Bestimmungen,  die  Sicherheitsvor schriften
der  Feuerversicherer  einhält  und  dies
schriftlich  bestätigt.  (s.a. Bestätigung  in
Anlehnung  an  DIN  VDE 0100  Teil  610  und
Teil  630).

1.2  Der  Versicherungsnehmer  hat  dafür  zu
sorgen,  dass alle im Betrieb tätigen  Personen,
die  seine  elektrischen  Anlagen  betreiben,  die
gesetzlichen  und  behördlichen
Sicherheitsvorschriften,  die  VDE-Bestim-
mungen  sowie  die  hier  unter  2  und  3
aufgeführten  Sicherheitsvorschriften  be-
achten.

1.3  Alle  im  Betrieb  tätigen  Personen  sind
darüber  hinaus  über  das  Verhalten  bei
Bränden  zu  unterweisen  und  in  ange-
messenen  Zeitabständen  mit  der  Hand-
habung  der  Feuerlöschgeräte  vertraut  zu
machen.  Auf  VdS 2001  Regeln  für  die
Ausrüstung  von  Arbeitsstätten  mit  Feuer-
löschern  wird  hingewiesen.

1.4  Wird  die  Art  oder  Verwendung  von
Räumen geändert,  muss eine Elektrofachkraft
vorher  unterrichtet  werden,  damit  diese

entscheiden  kann,  ob  gegebenenfalls  die
elektrische  Anlage  den  neuen  Betriebs-
verhältnissen  nach  den  hierfür  gültigen
gesetzlichen  Bestimmungen  oder  behördli -
chen  Sicherheitsvorschriften,  den  VDE-Be-
stimmungen  und  den  Sicherheitsvorschrif ten
der  Feuerversicherer  anzupassen  sind  (s.a.
3.2).

1.5 Die gesamten elektrischen Anlagen sind 
jährlich mindestens einmal durch einen VdS-
anerkannten Sachverständigen zum Prüfen 
elektrischer Anlagen zu prüfen. Mängel müssen 
durch eine Elektrofachkraft innerhalb der vom 
Sachverständigen gesetzten Fristen beseitigt 
werden.

2    Errichten elektrischer Anlagen

2.1 Hausanschlüsse

Hausanschlußkabel  dürfen  weder  durch
explosionsgefährdete  Betriebsstätten  geführt
werden  noch  in  solche  münden.  In
feuergefährdeten  Betriebsstätten  ist,  soweit
unter  den  betrieblichen  Umständen  möglich,
ebenso  wie  in  explosionsge fährdeten
Betriebsstätten  zu verfahren.

2.2 Verteiler

Bei der  Auswahl  und  Herstellung  elektrischer
Verteiler  wie  Schaltgeräte- Kombinationen,
Kleinverteiler  und  Zähler- schränke sind  aus
brandschutztechnischen  Gründen

� Verlustleistung der  einzubringenden
elektrischen Betriebsmittel

� Schutz-  und  Installationsart  des Gehäuses
� Umgebungstemperatur
� Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.

Es werden unterschieden,  vom

� Hersteller  fabrikfertig  bestückte  und
verdrahtete  Verteiler  (TSK =  Typgeprüfte
Schaltgeräte- Kombinationen),  die  vom
Errichter  elektrischer  Anlagen  nicht
geändert  werden dürfen.
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